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1.  Anlass und Einführung  

Die Auftraggeber planen in Abstimmung mit der Stadt die Entwicklung eines neuen Wohn-

projektes in Mendig. Dazu sollen Wohngebietsflächen auf ca. 1,6 ha in attraktiver, expo-

nierter Hanglage am nordwestlichen Siedlungsrand oberhalb der Straße "Ernteweg" ent-

wickelt werden (Abb. 1).  

 

 
Abb. 1: Lageübersicht des Plangebietes (rot -gestrichelt) in topographischer Karte, ohne Maßstab  

 

Aktuell befinden sich bereits Bestandsgebäude auf der Fläche, welche in das Konzept 

einbezogen werden sollen. Diese sind umgeben von größeren Grünanlagen, im östlichen 

Teilbereich befindet sich ein Douglasienwald, nördlich und westlich ragen Bestände eines  

Eichenmischwaldes in den Geltungsbereich hinein (s. Abb. 2).  
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Abb. 2: Lage des Plangebietes (weiß -gestrichelt) im Luftbild, ohne Maßstab  
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2.  Rechtliche Grundlagen  

Schutzgebiete und Schutzobjekte : 

 

Schutzgebiet  Name Entfernung  Richtung  

VSG-5609 -401  Unteres Mittelrheingebiet  300 m  West  

NSG-7137 -034  Hochstein  300 m  West  

FFH-5509 -301  NSG Laacher See 1.800 m  Nord 

NSG-7131 -006  Laacher See 1.800 m  Nord 

VSG-5609 -401  Unteres Mittelrheingebiet  1.900 m  Ost 

 

 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Naturparken und Geschützten Landschaftsbe-

standteilen, Naturdenkmale befinden sich ebenfalls nicht im Plangebiet oder dessen direk-

ter Umgebung.  

 

Die überplanten Flächen liegen im randlichen Bereich innerhalb des L andschafts -schutzge-

bietes Rhein-Ahr-Eifel. Hierzu liegt eine Rechtsverordnung vom 23. Mai 1980 vor. Gemäß 

des § 3 ist der Schutzzweck:  

 

1.  die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts;  

2.  die Bewahrung und Pflege der Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes im 

Bereich der vulkanischen Osteifel mit dem Ahr - und Rheintal;  

3.  die nachhaltige Sicherung des Erholungswertes;  

4.  die Verhinderung und Beseitigung von Landschaftsschäden im Bere ich des Tage-

baus. 

 

Unter § 1 (2) wird definiert, dass Flächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

eines bestehenden oder künftig zu erlassenden Bebauungsplanes mit baulicher Nutzung 

und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des §  34 des Bundes-

a`tfdrdsydr 'ƕ( mhbgs Adrs`mcsdhkd cdr K`mcrbg`esrrbgtsyfdahdsdr sind. 

 

Im Rahmen der Ausweisung des Baugebietes wird das Plangebiet aus dem Bereich des 

Landschaftsschutzgebietes ausgegliedert. Die Belange des Landschaftsschutzes sind ent-

sprechend zu berücksichtigen.  

 

Biotopkartierte Flächen:  

Im Plangebiet und dessen direkter Umgebung befinden sich keine erfassten, gesetzlich 

geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG. Südwestlich des Plange-

biete befinden sich in geringer Entfern tmf 'b`- 2/ l( Ekúbgdm cdr Ahnsnojnlokdwdr ƑFd,

gďkyd V NadqldmchfƏ- 
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Planung vernetzter Biotopsysteme:  

Abb. 3: Auszug aus der Planung vernetzter Biotopsysteme, Plangebiet schwarz gestrichelt, ohne 

Maßstab  

 

Die Planung vernetzter Biotopsysteme stellt für den überwiegenden Teil des Plangebietes 

die bestehenden Siedlungsflächen dar. Nördlich und östlich grenz en übrige Wälder und 

Forsten an das Plangebiet an und ragen in dessen Randbereiche hinein (s. Abb. 3). Ziel-

vorgaben sind für das Plangebiet nicht dargestellt.  
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In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Vorprüfung werden die artenschutzrecht lichen 

Verbotstatbestände nach §  44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG bezüglich der gemein schaftsrecht-

lich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH -

Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und darge stellt. Aus-

geklammert wurden hierbei die ubiquitären Arten,  deren Vorkommen im Be reich des Plan-

gebiets zwar insgesamt wahrscheinlicher ist, jedoch aufgrund der An passungsfähigkeit 

und des vergleichsweise geringen Eingriffsumfang s nicht in erheb licher Weise beeinträch-

tig t werden,  der Fokus liegt damit auf den streng geschützten Arten.  

 

Aus § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige Ein griffe 

bezüglich Tier - und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  und Europäischen 

Vogelarten folgende Verbote:  

 

Schädigungsverbot  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs - und Ruhestätten/Standorten wild le-

bender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild le-

benden Tieren oder ihrer Entwicklungsform en bzw. Beschädigung oder Zerstörung von 

Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen. Ein Verstoß liegt nicht 

vor, wenn die ökologische Funktion , der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe nen Fort-

pflanzungs - und Ruhestätten bzw. Stand orte im räumlichen Zusammenhang , gewahrt 

wird.  

 

Tötungs - und Verletzungsverbot  

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare der durch den Eingriff oder das 

Vorhaben betroffenen Arten. Zwar unterliegen dem Tötungs - und Verletzungsverbot nur 

absichtliche Handlungen, Absicht liegt allerdings auch dann vor, wenn der Handlungser -

folg erkannt und in Kauf genommen wird, etwa bei Errichtung von Windenergieanlagen 

trotz Kollisionsprognose in identifizierten Fledermausjagdgebieten. Die Verletzung oder Tö-

tung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, die mit 

der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs - und Ruhestätten verbunden sind, 

werden im Schädigungsverbot behandelt.  

 

Störungsverbot  

Erhebliches Stören von Tieren wä hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, Über-

winterungs - und Wanderungszeiten. Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu kei-

ner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  

 

Für die artenschutzrechtliche Vorprüfung w erden folgende Datengrundlagen herange zo-

gen: 

Á http://www.naturschutzinformationen -nrw.de/ffh -arten/de/arten , 

Á http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/ , 

Á http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/,  

Á http://www.artefakt.rlp.de/  TK 5609 . 

 

Im Rahmen der Prüfung erfolgte außerdem eine Bestandskartierung. Die betroffenen Be-

reiche wurden in Ortstermin en im November 2016 , Mai 2017  und April 2023  auf ihren 

Biotopwert und Anzeichen d es Vorkommens geschützter Arten  untersucht.  

 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten
http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/
http://www.artefakt.rlp.de/
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Durch den Auftraggeber wurden im Bereich des bestehenden Gebäudes Eidechsen und 

eine größere Schlange  gesichtet.  
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3.  Konfliktanalyse  

3.1  Methodik  

In der artenschutzrechtlichen Vorprüfung werden solche europarechtlich geschützten Ar-

ten untersucht, die im Einflussbereich des Vorhabens zu erwarten sind und betroffen sein 

können.  

 

Zunächst wird eine Relevanzprüfung  durchgeführt, um Arten, deren Vorkommen im Plan-

gebiet aufgrund der vorliegenden Lebensräume mit hinreichender Sicherheit auszu schlie-

ßen ist , ƑherauszufilternƏ. Die verbleibenden  (ƑrelevantenƏ) Arten werden dann einer de-

taillierteren Prüfung unterzoge n. Zur Beurteilung der möglichen Betroffenheit streng ge-

schützter Arten erfolgt die artenschutzrechtliche Vorprüfung  in tabellarischer Form.  

 

 

3.2  Bestandsanalyse 

Das Plangebiet wird nördlich  von Waldflächen eingenommen, welche zum Siedlungskörper 

hin in parkartig angelegte Gartenanlagen übergehen. Der Wald besteht im gesamten öst-

lichen Teil  aus dichtstehenden Douglasien.  Es befinden sich weiterhin bereits Bestandsge-

bäude im Plangebiet.  

 

AB3: Eichenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten  

An den nördlichen und westlichen Randlagen des Plangebietes gehen die Parkanlagen auf 

der straßenabgewandten Seite der Bestandsgebäude in einen überwiegend von Stangen-

holz und geringem Baumholz geprägten  Eichenmischwald über. Arten umfassen einheimi-

sche, standortgerechte Gehölze wie Eschen, Vogelkirschen mit einem Unterwuchs aus 

Brombeeren, im nördlichen Teil auch Schwarzem Holunder. In der näheren Umgebung der 

Gebäude haben sich Arten wie Goldregen und v erschiedene Ziergehölze in die Waldberei-

che ausgebreitet.  

 

AL1: Douglasienwald  

Der östliche Hangbereich des Plangebietes wird von Douglasien eingenommen. Der Unter-

wuchs wird von Stickstoffzeigern (Schwarzer Holunder, Brombeeren) auf dem anwach-

senden Rohhumusboden dominiert. Es konnten keine Hinweise auf Nester oder Baumhöh-

len gefunden werden. Innerhalb der dicht stehenden Douglasien wächst eine einzelne, 

ältere Eiche.  
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Abb. 4: Douglasienwald  

 

AV0: Waldrand  

Aufgrund der massiven Abgrabung des Geländes hinter dem Gebäude des Ernte -wegs 98 

befindet sich dort ein trockener Bereich mit nur minimaler Bodenauflage über dem anste-

henden Fels, wodurch der Übergang zum Wald hin von Sträuchern dominiert ist.  
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Abb. 7 : Bestandsgebäude mit anschließender Felswand und Waldrand  

 

GC0: Steinbruch/Abgrabung  

Vermutlich im Rahmen der Errichtung der Gebäude am Ernteweg 98 wurde eine massive 

Abgrabung des anstehenden Geländes mit Steilwänden von bis zu 5 m Höhe durchgeführt. 

Das anstehende Gestein liegt offen. Schlehen und Hundsrosen haben den Bereich flächig 

bewachsen, die Steilwände sind weitgehend unbewachsen.  
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Abb. 8: Felswand  

 

HM3a: Strukturreiche Grünanlage  

Die im Plangebiet gelegenen Gebäudekomplexe befinden sich umge ben von Grünanlagen 

mit wechselndem Strukturreichtum, welche randlich langsam in den umg ebenden Wald 

übergehen. Die Artenzusammensetzung ist eine Mischung teils wild aufgewachsener hei-

mischer Arten sowie nichtheimischer oder nicht -standortgerechter Ziergeh ölze. Die Anlage 

wird überwiegend von teils baumbestandenen Rasenflächen dominiert.  
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Abb. 9: Strukturreiche Grünanlage  

 

AG1:  Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten  

Die Grünanlage südlich des Bestandsgebäudes im östlich Bereich des Plangebietes geht 

über in einen jungen Waldbestand, welcher überwiegend aus jungen Haibuchen und un-

terschiedlichen Sträuchern besteht, der Unterwuchs besteht stellenweise flächig aus Efeu. 

Die vermutlich einstige Grünanlage bildet damit einen Übergang hin zum Douglasienwald 

im Osten, aber auch zu den Bestandsgebäuden südöstlich des Plangebietes.  
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Abb. 10: Laubmischwald aus jungen Hainbuchen  

 

HN1: Gebäude und HT1: Hofplatz  

Die bestehenden Gebäude im Plangebiet teilen sich in Wohngebäude und Nutzgebäude 

(z.B. Schuppen). Die Gebäude weisen keine besonderen Strukturmerkmale auf. Die Ge-

bäude sind umgeben von geschotterten und gepflasterten Hofplätzen.  
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Abb. 11: Bestandsgebäude und umgebende H ofplätze  

 

VB1: Wirtschaftsweg, befestigt  

Das Plangebiet wird im Bereich der bestehenden baulichen Anlagen durch befestigte Pri-

vatwege erschlossen (Asphalt - und Kieswege).  

 

 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial konzentriert sich entsprechend primär auf d ie 

Laubmischwaldflächen, d ie Waldrandbereiche sowie das Felsenbiotop.  
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Abb. Biotop- und Nutzungstypenplan, ohne Maßstab  
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3.3 Relevanzprüfung 

In diesem Abschnitt wird über die groben Lebensraumanforderungen tabellarisch ge prüft, 

welche auf TK Blatt 5609  im Informationssystem ArtEfakt  angegebenen Arten ein mögli-

ches Vorkommen im Plangebiet aufweisen können.  Dabei werden die streng geschützten 

Arten, die Arten nach Anhang IV FFH -Richtlinie und die streng geschützten e uropäischen 

Vogelarten geprüft.  Hierbei w erden folgende Punkte berücksichtigt:  

¶ Vorbelastung durch existierende menschliche Ansiedlungen,  

¶ Vorbelastung durch teils dichte Douglasienbestände,  

¶ Umgebende Lebensräume (Wald, Offenl and und Siedlungsstruktur) . 

 

Aufgrund u nmittelbare Nähe zu einem Wohngebiet ist mit Spaziergängern sowie spielen-

den Kindern zu rechnen. Ein Vorkommen von s törungsempfindlichen Arten ist nur in ge-

ringem Umfang in de m abgeschiedeneren Bereich des Plangebietes in den unzugänglichen 

Waldrandbereichen zu erwarten .  

 

In einer ersten Abschichtung entfallen alle ubiquitären Arten, und Vogelarten sowie Arten, 

deren Lebensraumansprüche sich offensichtlich signifikant von den vorliegenden und im 

Umfeld vorkommenden Biotoptypen  unterscheiden (Wasserbewohner , an Wasser zur Ver-

mehrung gebundene Arten ): 

 

Artengruppe  wissenschaftlicher Name  deutscher Name  FFH/VSR Schutz  

Fische Cottus gobio  Groppe, Mühlkoppe  II  

Krebse 
Austropotamobius torren-

tium  
Steinkrebs  II*, V  § 

Lurche Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte  IV §§  

Lurche Bombina variegata  Gelbbauchunke II, IV  §§  

Lurche Bufo calamita  Kreuzkröte  IV §§  

Lurche Bufo viridis  Wechselkröte  IV §§  

Lurche Hyla arborea Laubfrosch  IV §§  

Lurche Triturus cristatus  Kamm-Molch  II, IV  §§  

Rundmäuler Lampetra planeri  Bachneunauge II § 

 

FFH-Richtlinie:  Anh. II   

 Anh. IV   

VS-Richtlinie:  Anh. I: VSG   

 Art. 4(2): Rast   

Schutzstatus:  § Besonders geschützt  

 §§  Streng geschützt  

 §§§  Streng geschützt gemäß EG -ArtSchVO Nr. 338/97  

 

Es verbleiben die folgenden Arten:  
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